
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1, § 127 AktG 

 

Aktionäre der Gesellschaft haben das Recht, Anträge und Wahlvorschläge zu Punkten 

der Tagesordnung in der Hauptversammlung zu stellen, ohne dass es hierfür vor der 

Hauptversammlung einer Ankündigung oder sonstigen Handlung bedarf. Gegenanträge 

müssen mit einer Begründung versehen sein. Wahlvorschläge bedürfen keiner 

Begründung. Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen von Aktionären zur 

Hauptversammlung sind an folgende Anschrift zu richten: 

 

pferdewetten.de AG, Vorstand, 

Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf 

Telefax: 0211-9300690 

E-Mail: hv2012@pferdewetten.de 

 

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge müssen nicht zugänglich 

gemacht werden.  

 

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die uns bis zum 

27. Juni 2012 (24.00 Uhr) unter der vorstehenden Adresse zugehen, sowie 

eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden wir unverzüglich nach ihrem Eingang 

unter der Internetadresse www.pferdewetten.ag zugänglich gemacht. 

 

Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

 

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG in der Hauptversammlung auf ein 

mündlich vorgetragenes Verlangen vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der 

Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der 

Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Das 

Auskunftsrecht besteht auch hinsichtlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen 

der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen und die Lage des Konzerns und 

der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter den in § 131 Abs. 3 Aktiengesetz genannten Voraussetzungen darf der Vorstand 

die Auskunft verweigern. 

 

Nach Ziffer 6.3.2 Satz 2 der Satzung ist der Versammlungsleiter ermächtigt, das Rede- 

und Fragerecht oder Aktionäre vom Beginn der Hauptversammlung an zeitlich 

angemessen zu beschränken, wobei er sich davon leiten lassen soll, dass die 

Hauptversammlung in angemessener und zumutbarer Zeit abgewickelt wird.  

 

 

Düsseldorf, im Mai 2012 

 

pferdewetten.de AG 

Der Vorstand 

 


